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§ 1 Vertragsgrundlage 

Es gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Wohn-
gebäudeversicherung (ABW) (Hauptvertrag), soweit 
sich aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas 
anderes ergibt. 

§ 2 Versicherte und nicht versicherte Sachen 
1. Versicherte Sachen 

Versichert sind fachgerecht montierte, betriebsfertige 
Photovoltaikanlagen, die auf bzw. an den versicherten 
Gebäuden angebracht oder in deren Baukörper inte-
griert sind, deren Neuwert maximal 100.000 EUR 
beträgt und für die der Versicherungsnehmer das 
Risiko trägt (Gefahrtragung). 
Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beende-
ter Erprobung und – soweit vorgesehen – nach beende-
tem Probebetrieb entweder zur Arbeitsaufnahme 
bereit ist oder sich in Betrieb befindet. Eine spätere 
Unterbrechung der Betriebsfertigkeit unterbricht den 
Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch während 
einer De- oder Remontage sowie während eines Trans-
portes der Sache innerhalb des Versicherungsortes.  
Zur Photovoltaikanlage gehören Photovoltaikmodule, 
Modultrageeinrichtungen, Laderegler, Akkumulatoren, 
Wechselrichter, Bezugs- und Einspeiseregler, Trafos, 
Überspannungsschutzeinrichtung, Gleich- und Wech-
selstromverkabelung, Überwachungskomponenten, 
Hausanschlüsse (sofern der Versicherungsnehmer 
hierfür die Gefahr trägt) sowie sonstige Peripherie-
geräte. 

2. Nicht versichert sind 
a) Anlagen und Geräte, die nicht unter Nr. 1 aufge-

führt sind, insbesondere haustechnische Gebäude- 
und Grundstücksbestandteile; 

b) Stromzähler und das zur Hausinstallation gehö-
rende Stromleitungsnetz; 

c) Rohrleitungen, die zu den unter Nr. 1 aufgeführten 
Photovoltaikanlagen gehören; 

d) Wechseldatenträger; 

e) Hilfs- und Betriebsstoffe; 
f) Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmittel, z. B. 

Kühl- und Löschmittel; 
g) Werkzeuge aller Art; 
h) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der 

versicherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach 
ausgewechselt werden müssen, z. B. Sicherungen, 
Lichtquellen, nicht wieder aufladbare Batterien, 
Filtermassen und -einsätze. 

§ 3 Versicherte Gefahren und Schäden, generelle Aus-
schlüsse 

1. Der Versicherer leistet Entschädigung für Schäden 
durch Technische Gefahren nach § 4. 

2. Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen keine Entschädigung für Schäden durch 
Krieg, Innere Unruhen, Kernenergie und Erdbeben 
(siehe § 28 Nr. 2 ABW). 

§ 4 Technische Gefahren 
1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorherge-
sehen eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen 
von versicherten Sachen und bei Abhandenkommen 
versicherter Sachen durch Diebstahl, Einbruchdieb-
stahl, Raub oder Plünderung (Sachschaden). 
Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer oder seine Repräsentanten weder recht-
zeitig vorhergesehen haben noch mit dem für die im 
Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen 
hätten vorhersehen können, wobei nur grobe Fahr-
lässigkeit schadet und diese den Versicherer dazu 
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berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sach-
schäden durch 
a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz 

Dritter; 
b) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler; 
c) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung; 
d) Schwelen, Glimmen, Sengen, Glühen; 
e) Wasser, Feuchtigkeit; 
f) Sturm, Frost oder Eisgang;  
g) Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitsein-

richtungen; 
h) Tierverbiss; 
außer in den Fällen der versicherbaren Gefahren nach 
§ 29 bis 32 ABW (Brand, Blitzschlag, Überspannung 
durch Blitz, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung; 
Leitungswasser; Sturm, Hagel; Glasbruch) oder nach 
den Besonderen Bedingungen für die Versicherung 
weiterer Elementarschäden in der Wohngebäudever-
sicherung (Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, 
Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanaus-
bruch). 

2. Elektronische Bauelemente 
Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bau-
teile) der versicherten Sache wird nur geleistet, wenn 
eine versicherte Gefahr nachweislich von außen auf 
a) eine Austauscheinheit (im Reparaturfall üblicher-

weise auszutauschende Einheit) oder 
b) auf die versicherte Sache insgesamt eingewirkt 

hat.  
Ist dieser Beweis nicht zu erbringen, so genügt die 
überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden 
auf die Einwirkung einer versicherten Gefahr von 
außen zurückzuführen ist.  
Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten 
wird jedoch Entschädigung geleistet. 

3. Nicht versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen keine Entschädigung für Schäden 
a) durch Brand, Blitzschlag, Überspannung durch 

Blitz, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung (siehe § 29 ABW); 

b) durch Leitungswasser (siehe § 30 ABW); 
c) durch Sturm, Hagel (siehe § 31 ABW); 
d) durch Glasbruch (siehe § 32 ABW); 
e) durch weitere Elementarschäden (Überschwem-

mung, Rückstau, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, 
Schneedruck, Lawinen oder Vulkanausbruch); 

f) durch Sturmflut; 
g) durch nicht naturbedingte Erdsenkung; 
h) durch Gewässer beeinflusstes Grundwasser infolge 

von Hochwasser; 
i) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung 

bereits vorhanden waren und dem Versicherungs-
nehmer oder seinen Repräsentanten bekannt sein 
mussten; 

j) durch betriebsbedingte normale oder betriebsbe-
dingte vorzeitige Abnutzung oder Alterung; für Fol-
geschäden an weiteren Austauscheinheiten wird 

jedoch Entschädigung geleistet. Nr. 2 bleibt unbe-
rührt; 

k) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürf-
tigkeit dem Versicherungsnehmer oder seinen 
Repräsentanten bekannt sein musste; der Ver-
sicherer leistet jedoch Entschädigung, wenn der 
Schaden nicht durch die Reparaturbedürftigkeit 
verursacht wurde oder wenn die Sache zur Zeit des 
Schadens mit Zustimmung des Versicherers 
wenigstens behelfsmäßig repariert war; 

l) soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller 
oder Händler), Werkunternehmer oder aus Repara-
turauftrag einzutreten hat. Bestreitet der Dritte 
seine Eintrittspflicht, so leistet der Versicherer 
zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach Zahlung 
der Entschädigung, dass ein Dritter für den Scha-
den eintreten muss und bestreitet der Dritte dies, 
so behält der Versicherungsnehmer zunächst die 
bereits gezahlte Entschädigung. Die Entschä-
digung ist zurückzuzahlen, wenn der Versiche-
rungsnehmer einer Weisung des Versicherers 
nicht folgt oder soweit der Dritte dem Versiche-
rungsnehmer Schadenersatz leistet. 

4. Gefahrendefinitionen 
a) Raub 

Raub im Sinne dieses Vertrages liegt vor, wenn 
gegen den Versicherungsnehmer Gewalt angewen-
det oder angedroht wird, um dessen Widerstand 
gegen die Wegnahme versicherter Sachen auszu-
schalten. Dem Versicherungsnehmer stehen 
geeignete Personen gleich, die vorübergehend die 
Obhut über die versicherten Sachen ausüben. 

b) Einbruchdiebstahl 
Einbruchdiebstahl im Sinne dieses Vertrages liegt 
vor, wenn jemand fremde Sachen wegnimmt, nach-
dem er in einen Raum eines Gebäudes einbricht, 
einsteigt oder mittels 
aa) richtiger Schlüssel, die er durch Einbruchdieb-

stahl oder durch Raub an sich gebracht hatte; 
bb) falscher Schlüssel (deren Anfertigung für das 

Schloss nicht von einer dazu berechtigten Per-
son veranlasst oder gebilligt worden ist) oder 

cc) anderer Werkzeug eindringt. 

§ 5 Versicherter Ertragsausfall 
1. Versichert ist der Ertragsausfall gemäß Nr. 2 bis Nr. 4, 

wenn der Betrieb einer versicherten Photovoltaik-
anlage infolge eines im Rahmen dieses Vertrages ver-
sicherten Sachschadens an der versicherten Sache 
unterbrochen oder beeinträchtigt wird. 

2. Der Ertragsausfall wird bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in 
dem die versicherte Photovoltaikanlage wieder 
benutzbar ist, höchstens jedoch für 6 Monate (Haft-
zeit). Bei versicherten Schäden durch Brand, Blitz-
schlag oder Explosion (siehe § 29 ABW) sowie durch 
Sturm oder Hagel (siehe § 31 ABW) beträgt die Haftzeit 
zwölf Monate.  

3. Die Tagesentschädigung für den Ertragsausfall beträgt 
pauschal  

a) für Photovoltaikanlagen, die vor und bis ein-
schließlich dem 01.04.2014 in Betrieb genommen 
wurden 2,50 EUR je kWp installierter Leistung; 

b) für Photovoltaikanlagen, die nach dem 01.04.2014 
in Betrieb genommen wurden 
aa) 1,50 EUR je kWp installierter Leistung im Zeit-

raum 01.04. – 30.09. eines jeden Jahres, 
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bb) 1,00 EUR je kWp installierter Leistung im Zeit-
raum 01.10. – 31.03. eines jeden Jahres. 

Fällt nur ein Teil der Anlage aus, ist die Entschädigung 
auf die ausgefallene Leistung begrenzt.  

4. Ertragsausfall wird nur insoweit ersetzt, wie der Versi-
cherungsnehmer die mögliche Wiederbenutzung nicht 
schuldhaft verzögert. 

§ 6 Umfang der Entschädigung 
1. Grundsatz 

Schäden an der versicherten Anlage (siehe § 2) ersetzt 
der Versicherer auf Basis des vereinbarten Versiche-
rungsumfanges (siehe § 38 Nr. 1 ABW). Dabei wird die 
Entschädigung wie unter § 40 ABW beschrieben 
errechnet. 

2. Entschädigungsbegrenzung auf den Zeitwert 
In Ergänzung von § 38 Nr. 1 b) ist die Entschädigungs-
leistung auf den Zeitwert bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles begrenzt, wenn 

a) die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
unterbleibt oder  

b) für die versicherte Sache serienmäßig hergestellte 
Ersatzteile nicht mehr zu beziehen sind.  

3. Wiederherstellung und Wiederbeschaffung 
Abweichend von § 40 Nr. 10 ABW erwirbt der Versiche-
rungsnehmer den Anspruch auf Zahlung des Teils der 
Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt 
(Neuwertanteil) nur, soweit und sobald er innerhalb 
von zwei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles 
sicherstellt, dass er die Entschädigung verwenden 
wird, um versicherte Sachen in gleicher Art und Zweck-
bestimmung wiederherzustellen oder wiederzube-
schaffen. 

Die weiteren Regelungen aus § 40 Nr. 10 ABW gelten 
unverändert. 

4. Selbstbeteiligung 
Entsprechend § 40 Nr. 11 ABW wird der nach Nr. 1 bis 
Nr. 3 ermittelte Betrag je Versicherungsfall um eine 
Selbstbeteiligung von 150 EUR gekürzt. 
Entstehen mehrere Schäden, so wird die Selbstbeteili-
gung jeweils einzeln abgezogen. Entstehen die mehre-
ren Schäden jedoch an derselben Sache und besteht 
außerdem ein Ursachenzusammenhang zwischen die-
sen Schäden, so wird die Selbstbeteiligung nur einmal 
abgezogen. 

§ 7 Außenversicherung 
Der Versicherer leistet auch Entschädigung für Schä-
den an den versicherten Sachen, wenn sie sich aus 
Anlass der Behebung eines Sachschadens, einer Revi-
sion oder einer Überholung außerhalb des bezeichne-
ten Versicherungsortes innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland befinden. Anderweitige Versicherungen 
gehen voran. 

§ 8 Wiederherbeigeschaffte Sachen 
1. Anzeigepflicht 

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen 
ermittelt, hat der Versicherungsnehmer oder der Ver-
sicherer dies nach Kenntniserlangung unverzüglich 
dem Vertragspartner in Textform anzuzeigen. 

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung 
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle 
Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so 
behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er 
die Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer 

zur Verfügung stellt. Andernfalls ist eine für diese 
Sache gewährte Entschädigung zurückzugeben. 

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung 

a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer 
abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, 
nachdem für diese Sache eine Entschädigung in 
voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt 
worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die 
Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache 
dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Ver-
sicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb 
von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen 
Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach 
fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht 
auf den Versicherer über. 

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer 
abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, 
nachdem für diese Sache eine Entschädigung 
gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß gerin-
ger als der Versicherungswert ist, so kann der Ver-
sicherungsnehmer die Sache behalten und muss 
sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er 
sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Emp-
fang einer schriftlichen Aufforderung des Versiche-
rers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer 
die Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer 
öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen. Von 
dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der 
Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleis-
teten bedingungsgemäßen Entschädigung ent-
spricht. 

4. Beschädigte Sachen 
Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so 
kann der Versicherungsnehmer die bedingungs-
gemäße Entschädigung in Höhe der Reparaturkosten 
auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen 
in den Fällen von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben. 

5. Gleichstellung 

Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es 
gleich, wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit 
hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen. 

6. Übertragung der Rechte 
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurück-
erlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er 
dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle 
sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf 
diese Sachen zustehen. 

§ 9 Besondere Obliegenheiten 
1. In Ergänzung der ABW hat der Versicherungsnehmer 

als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten 
a) die versicherten Anlagen stets im vom Hersteller 

empfohlenen Intervall von einem qualifizierten 
Fachbetrieb warten zu lassen und hierüber einen 
Nachweis zu führen; 

b) die versicherten Anlagen stets in einem Zustand zu 
erhalten, der den anerkannten Regeln der Technik 
entspricht; 

c) die vom Hersteller mitgelieferten Datenträger mit 
Daten und Programmen für die versicherten Anla-
gen aufzubewahren; 

d) die vom Hersteller vorgegebenen Vorschriften und 
Hinweise zur Planung, Errichtung, Pflege und beim 
Betrieb der versicherten Anlagen einzuhalten. 

2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Oblie-
genheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, so ist der 
Versicherer unter den in § 9 ABW beschriebenen 
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Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch 
ganz oder teilweise leistungsfrei. 

§ 10 Kündigung 
1. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 

Einhaltung einer Frist von drei Monaten die Versiche-
rung von Photovoltaikanlagen kündigen. Kündigt der 
Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass 
seine Kündigung erst zum Schluss des laufenden Ver-
sicherungsjahres wirksam wird. 

2. Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungs-
nehmer den Hauptvertrag (siehe § 1) innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers 
zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

§ 11 Beendigung des Hauptvertrages 
Mit Beendigung des Hauptvertrages (siehe § 1) erlischt 
auch die Versicherung von Photovoltaikanlagen. 

 


